
ZENTRALSTELLE ÖSTERREICHISCHER LA~~l;~?I.( 
A-1080 Wien, Wickenburggasse 3/13 

G. Z. D 

B~~:Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz über 
den Wirtschaftskörper "Österr. 
Bundesforste" geändert wird; 
Stellungnahme 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

, Z' 

Gen. Zentral bank Konto Nr. 885.962 

Fernsprechanschluß 0222/421636-0* 

Wien, am 1 985 1 2 31 

". 

Datum: --~;; j~\N. 1» 
~~ .. 

8 Jan. 1985 YtO.( 
I Verteilt .. _.~ =---:::.-:: ... =--::-._=--==:t.=:::::=..l 

In der Beilage übermitteln wir in 25-facher Ausfertigung 

unsere Stelungahme zum Gesetzentwurf mit dem der Wirt­

schaftskörper "Österr. Bundesforste" geändert wird, zur 

Kenntnis- und weiteren Gebrauchnahme. 

25 Beilagen 

~1~~~ Richtigkeit 
~~~gung: 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Zentralstelle 

Der Generalsekretär: 

Prof. Ing. K. Ladstätter e.h. 
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ZENTRALSTELLE ÖSTERREICHISCHER LANDESJAGDVERBÄNDE 
A-1080 Wien, Wickenburggasse 3/13 

G.Z. Prof. L/D-759/1985 

B~~:Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Bundesgesetz Uber 
den Wirtschaftsktlrper "Österr. 
Bundesforste" geändert wird 
GZ.: 12.701/01-12/85 

An das 
Bund~sm1n1ster1urn fUr 
Land- Und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 

tOl0 Wien 

Gen. Zentralbank Konto Nr. 885.962 

Fernsprechanschluß 0222/421636-0* 

Wien, am 1985-12- 24 

Zum o.a. Gesetzesentwurf 'wird wie folgt Stellung geno:nmen: 

Zu Z. 2 (§ 2 Abs. 3) 

Die Sätze 2 bis 4 sind verfassungswidrig. Verwiesen 
wird auf das "Erk. des Verfassungsgerichtshofes vom 11.1.1963, 
Zl. K 11-2-1962, das zum Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des 
Waldes vor Wildschäden ergangen ist. Darin spricht der Ver­
fassungsgerichtshof aus, daß Maßnahmen zum Schutz des Waldes 
vor Wildschäden gemäß Art. 15 Abs. 1 B-VG i.d.F. von 1929 in 
Gesetzgebung und Vollziehung in die Zuständigkeit der Länder 
fallen. 

Oie ErfUl1ung der Abschußpläne zur Verhinderung oder 
Reduzierung der Wildschäden, die das Ziel der nach dem Entwurf 
dem Bundesmin1ster1um fUr Land- und Forstwirtschaft zu gebenden 
verordnungsermächtigung 1st, stellt eine Maßnahme zum Schutz des 

./. 
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ZENTRALSTELLE USTERREICHISCHER LANDESJAGDVERBÄNDE 

Blatt 2 ------- ------ -- ---------------

Waldes_ vor Wildschtiden dar. Weil der Bundesgesetzgeber zwar 
die Materie Forstwesen regeln kann. daher auch zuständig fUr 
die Erlassung eines Bundesgesetzes Uber den Wirtschaftskörper 
Österreichische Bundesforste 1st. in die Kompetenz des Landes­
gesetzgebers aber nicht eingreifen darf, hat ja der National­
rat anläßlich der Verabschiedung des forstgesetzes 1975 die 
Empfehlung verabschiedet, zur Lösung der Wildschadensfrage 
zwischen Bund und Ländern eine Vereinbarung nach Art. 15 a 
B-VG abzuschließen. 

Abgesehen von der Verfassungswidrigkeit der vorgesehenen 
Verordnungserm~chtigung, reichen die Bestimmungen der Landes­
jagdgesetze und die Möglichkeiten des Zivilrechtes zur Er­
reichung der mit der Verordnungsermächtigung verfolgten Ziele 
durchaus aus, wenn die gesetzliChen Möglichkeiten ausgeschöpft 
werden. Die Österreichischen Bundesforste haben auch in den 
Jagdpachtverträgen die MHglichkeit~ vertragliche Sanktionen 
fUr den Fall der NichterfUl1ung der AbschuBpläne vorzusehen, 
und tun dies auch, wie in den Erläuterungen angefÜhrt wird. 
Was die Regiejagden der ÖBF anlangt, ist es vollends eine 
interne Angelegenheit der Bundesforste, wie sie die vorge­
schriebenen AbschUsse sicherstellen. 

Zur näheren Regelung der Jagdausübung "im Interesse 
der Republik Österreich" bedarf es ebenfalls keinez Eingriffes 
in die Länderkompetenz. Steuerliche Fragen sind in den Steuer­
gesetzen zu regeln, soweit dies nicht schon geschthen 1st. 

Die Sätze 2 bis 4 des § 2 Abs. 3 des Entwurfes sind 
daher als verfassungswidrig zu streichen. 

FUr die Zentralstelle; 
Der geschäftsfUhrende Landesjägermeister 

- '-'{(7_-

(Präs. Dr. ;.~nderlUh) 
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